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Artikel 27
(1) Private wirtschaftliche Unternehmungen, die für die 

Vergesellschaftung geeignet sind, können durch Gesetz 
nach den für die Enteignung geltenden Bestimmungen in 
Gemeineigentum überführt werden.

(2) Auf Grund eines Gesetzes kann der Republik, den 
Ländern10, den Kreisen oder Gemeinden durch Beteiligung 
an der Verwaltung oder in anderer Weise ein bestimmen
der Einfluß auf Unternehmungen oder Verbände gesichert 
werden.

(3) Durch Gesetz können wirtschaftliche Unternehmun
gen und Verbände auf der Grundlage der Selbstverwaltung 
zusammengeschlossen werden, um die Mitwirkung aller 
schaffenden Volksteile zu sichern, Arbeiter und Unterneh
mer an der Verwaltung zu beteiligen und Erzeugung, Her
stellung, Verteilung, Verwendung, Preisgestaltung sowie 
Ein- und Ausfuhr der .Wirtschaftsgüter nach gemeinwirt
schaftlichen Grundsätzen zu regeln.

(4) Die Konsum-, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften sowie die landwirtschaftlichen Genossenschaften 
und deren Vereinigungen sind unter Berücksichtigung 
ihrer Verfassung und Eigenart in die Gemeinwirtschaft 
einzugliedern.

Artikel 28
(1) Die Veräußerung und Belastung von Grundbesitz, 

Produktionsstätten und Beteiligungen, die sich im Eigen
tum des Volkes befinden, bedürfen der Zustimmung der 
für ihren Rechtsträger zuständigen Volksvertretung. Diese
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